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ittiti £nb«nfftcmswe|>tt ïm* ctbgc»b|ïtrri|cu
ilmunltungeu.

(ISingefanbt.)

3n Shrer SRr. 11 bom 11. 3u»i Bringen ©te einen
SluSgug aus ber „güricher fßoft" Betreffenb bie Deffent»
lid&feit beS ©ubmiffionSwefenS. Slm ©bluffe madden
©ie bann noch eine rebaftioneHe Slnnterfung, bie fol»
genbermahen lautet :

„2)ie Generalbireftion ber ©dpweig. SunbeSBa^nen
hat in anertennenSwerter ©eife ben hier aufgeführten
©ünfdjen fd&on bon Slnfang ihrer AmtStätigfeit an
boDe fRedfjnung getragen."

Sin biefer Slnnterfung ber fRebaftion ift nur fobiel
ridjtig, bafc bie ©eneralötreftion ber SBunbeSBahnen bie

Sur Vergebung fommenben bauten ober Material»
Lieferungen öffentlich auSfchreibt. 25ah aber ein öffent»
litheS Verfahren bei ber Gröffnung ber Singebote fiatt»
finbe, babon ift feine SRebe. Aber gerabe bas ift ber
Sîarbinatpunft in ber Deffentlichfeit beS ©ubmiffionS»
toefenS.

@8 foil jebern Submittenten Gelegenheit* geboten
werben, an einem beftimmten ïage, gur beftimmten
©tunbe ünb in einem bon ben Verwaltungen gu be»

geidptenben Sofale ber Eröffnung ber eingegangenen
Offerten beiguwohnen.

SDaS fRefultat ber ©ubmiffion würbe ad hoc proto»
foHieri unb es wäre bamit allem-berechtigten unb un»
berechtigten Mifjtrauen ber Stiegel gehoben.

SBir finb auth üoüftönbig bamit etntierfianben, bah
bie Arbeiten ober Sieferungen nicht immer bent Minbeft»
bietenben, ber fogenannten ©cf)mu|fonfurreng, foHen
gugefd&lagen Werben, wenn nicht bolle Garantie geboten,
ba| bie Erfüllung ber Verträge eine fixere ift.

Stach ber Gröffnung ber Singebote foH ber gufch'ag
bei ben Materiallieferungen innert 3 unb bei ben 93auten
innert Î0 Sagen erfolgen. S3ei biefen Serminen hätte»
bie guftänbigen Organe genügenb ßeit, bie GinheitSpreife
gu üeriftgieren unb ben Gnifd&eib gu treffen. Sie Sitten
foHen nicht einen gangen Monat bon einem SBureau

gurn anbern reifen ober liegen Bleiben.
3nt Salle fi<h „SruftS" bilben würben, gur gorcie»

rung bet Sßreife nach »Ben, fo foß bie SSerwaltung bai?

Stecht unb bie fßfticht hoben, beten Gingaben gänglich
auSgufchliehen'.

Unter feinen Umftänben foUen aber nachträglich
Unterhanblungen mit ben eingelnen Mitgliebern biefer
StuffS gepflogen Werben. GS wäre bieS übrigens einer
etbgenöjfifchen SSerwaltung unwürbig!

Sie Sieferungen foUen in biefem gälte benjenigen
Submittenten gugefchiagen werben, bie bem Sruft nicht
angehöre». fRur fo fann eine GünftlingSWirtfchaft fern
gehalten unb bie öffentliche Meinung beruhiget werben.

einmalan ber 3eit, bah ber
IBunbeSrat in biefer Slngelegenheit Slbhülfe fchaffett unb
ben Ginßüfterungen ber untergeorbneten Organe fein
Gehör mehr fchenfen würbe. SBir wollen baS hefte hoffen

Gutgegnung.
3n SRr. 10 ber „Schweig, $anbwerfergeitung" unb

9tr. 23 beS „StaublatieS" wirb ber am 24. Slpril a. e.
in "ber „©chreinergeitung" erfchienene Artifel, betitelt :
»Sa8 SubmifftonSWefen in ber Verwaltung ber fchweig.
«unbeshahnen", mihbtüigt. SBir tonnen biefe ©orte
her Mihbilligung nicht offne einige feilen ber Gntgeg»
»»Hg hinnehmen. •

SaS wiffe» wir fo gut wie ber §err Ginfenber, bah
bon ben jeweiligen Offerten nicht alle Berttcffichtigt wer»

ben tönnen unb bah wir uns herausnehmen würben,
einer SJaubehörbe üorfchreiben gu wollen, welches Sin»

gebot fie anzunehmen habe, fällt uns auch nicht ein.
ferner hoben wir bon ben eibgen. S3ehörben auch nicht
im Gntferntefien Oerlangt, Bloh baS Sntereffe ber Ge»
werbetreihenben üon SBern gu wahren unb troh fßreiS»
bifferengen bei ArbeitSbergebungen in Sern nur bie
|>anbwerler unb Gewerbetreibenben biefer ©tabt gu
berücffichtigen. ©ir hoben im ©egenteil expressis
verbis cmgeführt, bah bie Schreiner SernS feineSwegS
fo anfpruchSboH feien, gu berlangen, bah färntliche Sir»
beiten bon S3uribeSbaufen an fie hergeben werben, ©ie
Wünfdjen nur gebührenbe 93erücffi<htigung mit anbern
j^onfufrenten, bie ihr ©efchäft auf lopalem gufje be»

treiben, ©ir finb gottlob über ben „Äantönligeift",
an bem ber §err Ginfenber gu leiben fcheint, längft
hinweg unb wir hoben jenen Slrtifel nicht für ben
Éanton löern ober bie Schreiner S3ernS gefchrieben,
fonbern im Sntereffe einer wie uns noch heute fcheint,
guten ©adje, bie aber wirtfchaftlich unb gefefclich gu
wenig Ober beffer gefagt gar nicht geregelt ift.

Surch jenen Slrtifel hegweiten Wir hauptfächluh auf
baS heutgutage beobachtete fßrocebere im ©ubmifjionS»
wefen unb auf bie hieraus refultierenben nachteiligen
folgen aufmerffam gu machen, ^ebenfalls hoben wir
ihn nicht aus ^onfurrengneib lanciert, ©ir glaubten
bamit einen erneuten Slnftoh gur gefeplichen ^Regelung
beS ©ubmiffionSwefenS geben gu lönnen unb wir möchten
hier noch ben ©unfeh auSfpreçhen, bah bei gröhern
ftaatlichen SlrbeitSüergebungen bte fompetenten Organe
bie oom fchweig. Gewerbeberein im Sahre 1897 aufge»
fteKten Grunbfä|e gur fRefprm beS ©ubmiffionSwefenS
als ©egleitung afgeptieren unb befolgen würben, ©ir
Bebauern, mit bem §errn Ginfenber nicht gleicher Sin»

ficht gu fein, wenn er fagt, bah namentlich ein gropeS
©efchäft gegwungen fei, SluSnahmSpreife (bie bann ge»
wöhnlich gur fRegel werben) gu machen unb fogar mit
©chäben gu arbeiten, baS fomme bor unb müffe überall
borfommen. GS fomrat leiber bor, aber eS follte nicht
borfommen unb gum aHerminbeften bei grohen Ge»

trieben, bie einen geitweifen flauen GefchäftSgang boch
biel beffer ertragen tonnten, als ein ÜHeinhanbwerEer.
SBir glauben ni^t fehl gu gehen, wenn man benjenigen
ben fReib ber Sonlurreng borwirft, bie fi<h foldher
Machenfchaften bebienen, bamit fie ja bie auSgefchriebene
Slrbeit erhalten, nicht aber benjenigen, bie ihr ©efchäft
auf lopalem fÇuhe gu betreiben ftch befleihen. ©o helfen
erftere bie ®c§mu§lDnfurreng unb ben unlautern ©ett»
bewerb pflangett unb erhalten.

SBürben alle SBerufS» unb 3»tereffengruppen (bon
ben mit mafchinellen Ginrichtungen berfehenen ©rohbe»
trieben bis gum JHeinhanbwerf) gufaramen flehen unb
§anb bieten gu einer bernünftigen fßreiSfijierung ber
berfchiebenen einfehlägigen Slrbeiten, fo wäre Manches
beffer befteüt. SBir wiffen fehr wohl, bah bie örtlichen
SSerhältniffe, Arbeitslöhne je., mit in Betracht gegogen
werben mühten, fobah niemals im gangen ßanb für bie»
felbe Slrbeit genau ber gleiche fßreis begahlt werben
föhnte unb mühte, ©o weit fäme man hingegen boch,
bah bie enormen SJifferengen mobifigiert würben unb
bah namentlich bie Offerten «»ter bem ©elbftfoftenpreiS
feine S3erÜcffi<htigürig mehr fänben unb berfchwinben
mühten; benn baS ijl baS ^pauptfrebsübel.
©etretariat beS ^anbwerfer» u. ©ewerbe=SSerein8 SBern.

(Aœtlid&t Driginol»3KttteiIun!jen.) sBacSOtuiï MrBotea.

tfrfccfiuicfl eines eifernett SBotr&atpeS acu Mau beS Aufnahm«»
gebäubeS DîomattS^orn art Sö^le & ©te. in 3ürtd).
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Zum Suvmîsstousmesen der eidgenössischen

Verwaltungen.
(Eingesandt.)

In Ihrer Nr. 11 vom 11. Juni bringen Sie einen
Auszug aus der „Züricher Post" betreffend die Oeffent-
lichkeit des Submissionswesens. Am Schlüsse machen
Sie dann noch eine redaktionelle Anmerkung, die fol-
gendermaßen lautet:

„Die Generaldirektion der Schweiz. Bundesbahnen
hat in anerkennenswerter Weise den hier aufgeführten
Wünschen schon von Anfang ihrer Amtstätigkeit an
volle Rechnung getragen."

An dieser Anmerkung der Redaktion ist nur soviel
richtig, daß die Generaldirektion der Bundesbahnen die

zur Vergebung kommenden Bauten oder Material-
Lieferungen öffentlich ausschreibt. Daß aber ein öffent-
liches Verfahren bei der Eröffnung der Angebote statt-
finde, davon ist keine Rede. Aber gerade das ist der
Kardinalpunkt in der Öeffentlichkeit des Submissions-
Wesens.

Es soll jedem Submittenten Gelegenheit« geboten
werden, an einem bestimmten Tage, zur bestimmten
Stunde und in einem von den Verwaltungen zu be-
zeichnenden Lokale der Eröffnung der eingegangenen
Offerten beizuwohnen.

Das Resultat der Submission würde uä Nov proto-
kolliert und es wäre damit allem berechtigten und un-
berechtigten Mißtrauen der Riegel geschoben.

Wir sind auch vollständig damit einverstanden, daß
die Arbeiten oder Lieferungen nicht immer dem Mindest-
bietenden, der sogenannten Schmutzkonkurrenz, sollen
zugeschlagen werden, wenn nicht volle Garantie gebyten,
daß die Erfüllung der Verträge eine sichere ist.

Nach der Eröffnung der Angebote soll der Zuschlag
hei den Materiallieferungen innert 3 und bei den Bauten
innert 10 Tagen erfolgen. Bei diesen Terminen hätten
die zuständigen Organe genügend Zeit, die Einheitspreise
zu verifizieren und den Entscheid zu treffen. Die Akten
sollen nicht einen ganzen Monat von einem Bureau
zum andern reisen oder liegen bleiben.

Im Falle sich „Trusts" bilden würden, zur Forcie-
rung der Preise nach oben, so soll die Verwaltung das
Recht und die Pflicht haben, deren Eingaben gänzlich
aaszuschließen.

Unter keinen Umständen sollen aber nachträglich
Unterhandlungen mit den einzelnen Mitgliedern dieser

Trusts gepflogen werden. Es wäre dies übrigens einer
eidgenössischen Verwaltung unwürdig

Die Lieferungen sollen m diesem Falle denjenigen
Submittenten zugeschlagen werden, die dem Trust Nicht
angehören. Nur so kann eine Günstlingswirtschaft fern
gehalten und die öffentliche Meinung beruhiget werden.

AMMààtàvirklich einmal an der Zeit, daß der
Bundesrat in dieser Angelegenheit Abhülfe schaffen und
den Einflüsterungen der untergeordneten Organe kein
Gehör mehr schenken würde. Wir wollen das beste hoffen

K«bmissto«swesen.
Entgegnung.

In Nr. 10 der „Schweiz. Handwerkerzeitung" und
Nr. 23 des „Baublattes" wird der am 24. April a v.
in der „Schreinerzeitung" erschienene Artikel, betitelt:
«Das Submissionswesen in der Verwaltung der schweiz.
Bündesbahnen", mißbilligt. Wir können diese Worte
der Mißbilligung nicht ohne einige Zellen der Entgeg-
nung hinnehmen.

âDas wissen wir so gut wie der Herr Einsender, daß
von den jeweiligen Offerten nicht alle berücksichtigt wer-

den können und daß wir uns herausnehmen würden,
einer Baubehörde vorschreiben zu wollen, welches An-
gebot sie anzunehmen habe, fällt uns auch nicht ein.
Ferner haben wir von den eidgen. Behörden auch nicht
im Entferntesten verlangt, bloß das Interesse der Ge-
werbetreibenden von Bern zu wahren und trotz Preis-
differenzen bei Arbeitsvergebungen in Bern nur die
Handwerker und Gewerbetreibenden dieser Stadt zu
berücksichtigen. Wir haben im Gegenteil sxxrsssis
verdis cmgeführt, daß die Schreiner Berns keineswegs
fo anspruchsvoll seien, zu verlangen, daß sämtliche Ar-
beiten von Bundesbauten an sie vergeben werden. Sie
wünschen nur gebührende Berücksichtigung mit andern
Konkurrenten, die ihr Geschäft auf loyalem Fuße be-
treiben. Wir sind gottlob über den „Kantönligeist",
an dem der Herr Einsender zu leiden scheint, längst
hinweg und wir haben jenen Artikel nicht für den

Kanton Bern oder die Schreiner Berns geschrieben,

sondern im Interesse einer wie uns noch heute scheint,
guten Sache, die aber wirtschaftlich und gesetzlich zu
wenig oder besser gesagt gar nicht geregelt ist.

Durch jenen Artikel bezweckten wir hauptsächlich auf
das heutzutage beobachtete Procedere im Submissions-
wesen und aus die hieraus resultierenden nachteiligen
Folgen aufmerksam zu machen. Jedenfalls haben wir
ihn nicht aus Konkurrenzneid lanciert. Wir glaubten
damit einen erneuten Anstoß zur gesetzlichen Regelung
des Submissionswesens geben zu können und wir möchten
hier noch den Wunsch aussprechen, daß bei größern
staatlichen Arbeitsvergebungen die kompetenten Organe
die vom schweiz. Gewerbeverein im Jahre 1897 aufge-
stellten Grundsätze zur Reform des Submisfionswesens
als Wegleitung akzeptieren und befolgen würden. Wir
bedauern, mit dem Herrn Einsender nicht gleicher An-
ficht zu sein, wenn er sagt, daß namentlich ein großes
Geschäft gezwungen sei, Ausnahmspreise (die dann ge-
wöhnlich zur Regel werden) zu machen und sogar mit
Schaden zu arbeiten, dis komme vor und müsse Überall
vorkommen. Es kommt leider vor, aber es sollte nicht
vorkommen und zum allermindesten bei großen Ge-
trieben, die einen zeitweisen flauen Geschäftsgang doch

vjel besser ertragen könnten, als ein Kleinhandwerker.
Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn man denjenigen
den Neid der Konkurrenz vorwirst, die sich solcher
Machenschaften bedienen, damit sie ja die ausgeschriebene
Arbeit erhalten, nicht aber denjenigen, die ihr Geschäft
auf loyalem Fuße zu betreiben sich befleißen. So helfen
erstere die Schmutzkonkurrenz und den unlauter» Wett-
bewerb pflanzen und erhalten.

Würden alle Berufs- und Interessengruppen (von
den mit maschinellen Einrichtungen versehenen Großbe-
trieben bis zum Kleinhandwerk) zusammen stehen und
Hand bieten zu einer vernünftigen Preisfixierung der
verschiedenen einschlägigen Arbeiten, so wäre Manches
besser bestellt. Wir wissen sehr wohl, daß die örtlichen
Verhältnisse, Arbeitslöhne zc., mit in Betracht gezogen
werden müßten, sodaß niemals im ganzen Land für die-
selbe Arbeit genau der gleiche Preis bezahlt werden
könnte und müßte. So weit käme man hingegen doch,
daß die enormen Differenzen modifiziert würden und
daß namentlich die Offerten unter dem Selbstkostenpreis
keine Berücksichtigung mehr fänden und verschwinden
müßten; denn das ist das Hauptkrebsübel.
Sekretariat des Handwerker- u. Gewerbe-Vereins Bern.

Ardetts- ««d Liefer««gsübertr«gtmge«<
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verbot-».

Erstellung eines eisernen Vordaches am Anbau des Aufnahms-
gebäudes Romanshorn an Löhle à Cie. in Zürich.
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